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diese Verpflichtung genauestens eingehalten werden1. Der Ausschuss ist sich vollauf bewusst, dass den 
Vertragsstaaten die Erfüllung ihrer Verpflichtung zur Vorlage eines  
Aktionsplans durch viele verschiedene Faktoren erschwert wird. So haben beispielsweise die in den sieb-
ziger Jahren eingeleiteten Strukturanpassungsprogramme, die in den achtziger Jahren folgenden Schul-
denkrisen und die Finanzkrisen der späten neunziger Jahre sowie weitere Faktoren dazu geführt, dass das 
Recht auf Grundschulbildung wesentlich öfter versagt blieb. Derartige Schwierigkeiten können die Ver-
tragsstaaten jedoch nicht von ihrer in Artikel 14 des Paktes vorgesehenen Verpflichtung entbinden, einen 
Aktionsplan anzunehmen und dem Ausschuss vorzulegen. 

4. Die Ausarbeitung von Aktionsplänen durch die Vertragsstaaten des Paktes im Einklang mit Artikel 14 
ist besonders wichtig, da die Arbeit des Ausschusses gezeigt hat, dass das Fehlen von Bildungschancen 
für Kinder häufig dazu führt, dass sie verstärkt von verschiedenen anderen Menschenrechtsverletzungen 
betroffen sind. So sind beispielsweise Kinder, die in tiefster Armut und unter ungesunden Bedingungen 
leben, besonders anfällig für Zwangsarbeit und sonstige Formen der Ausbeutung. Darüber hinaus besteht 
beispielsweise ein direkter Zusammenhang zwischen dem Anteil der Mädchen, die die Grundschule besu-
chen, und einer erheblichen Abnahme der Zahl von Kinderheiraten. 

5. Artikel 14 enthält einige Elemente, die es im Lichte der umfangreichen Erfahrungen des Ausschusses 
bei der Prüfung der Berichte der Vertragsstaaten näher auszuführen gilt. 

6. Schulpflicht. Durch das Element der Pflicht wird hervorgehoben, dass weder die Eltern bezie-
hungsweise der Vormund oder Pfleger noch der Staat zur Entscheidung darüber berechtigt sind, ob ein 
Kind Zugang zur Grundschulbildung haben soll oder nicht. In ähnlicher Weise wird das bereits auf Grund 
der Artikel 2 und 3 bestehende Verbot der Diskriminierung auf Grund des Geschlechts beim Zugang zur 
Bildung durch dieses Element weiter hervorgehoben. Es soll jedoch nachdrücklich darauf hingewiesen 
werden, dass das Bildungsangebot von angemessener Qualität sein, auf die Kinder zugeschnitten und der 
Verwirklichung ihrer sonstigen Rechte förderlich sein muss. 

7. Unentgeltlichkeit. Das Wesen dieses Erfordernisses ist unmissverständlich. Das Recht ist ausdrück-
lich so formuliert, dass die Verfügbarkeit der Grundschulbildung ohne Kosten für das Kind, die Eltern 
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